An:

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern
Holzikofenweg 36

3003 Bern

Kopie an:

BLS AG - Geschiftsleitung / Rechtsdienst
Genfergasse 11

3001 Bern

Amt fiir 6ffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination des Kantons Bern (AOV)
Reiterstrasse 11
3011 Bern

Bundesamt fiir Verkehr (BAV)
Muhlestrasse 6
3063 Ittigen

Regierungsrat des Kantons Bern
Regierungsstatthalteramt / Staatskanzlei
Postgasse 68

3011 Bern

SBB AG - Infrastruktur / Immobilien
Wylerstrasse 123
3000 Bern 65

Formelle Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmassiger Rechte durch die faktische Ab-
schaffung der Bargeldzahlung und des Ticketkaufs im Fahrzeug bei der BLS
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Formelle Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmassiger Rechte durch die faktische Ab-
schaffung der Bargeldzahlung und des Ticketkaufs im Fahrzeug bei der BLS

1. Gegenstand der Beschwerde

Diese Beschwerde richtet sich gegen die durch die BLS AG eingeleitete und teilweise bereits
umgesetzte faktische Abschaffung der Moglichkeit, Fahrausweise mit Bargeld zu erwerben.
Betroffen sind insbesondere folgende Massnahmen:

e Abbau von Billettautomaten mit Bargeldfunktion an BLS-Bahnhofen und Haltestellen,
o Ersatz durch Automaten, die ausschliesslich Kartenzahlung akzeptieren,

o volistandige Abschaffung des Ticketverkaufs im Zug, wodurch eine alternative Erwerbs-
moglichkeit entfallt,

o gezielte Verlagerung des Ticketverkaufs auf digitale Kanale wie Apps oder kartenba-
sierte Systeme,

o die offentlich kommunizierte Strategie, die gesamte Ticketinfrastruktur in Zukunft voll-
standig bargeldlos auszugestalten.

Diese Schritte fiihren dazu, dass die Bevolkerung — insbesondere vulnerablere Personengruppen
— an immer mehr Orten keine legale Moglichkeit mehr hat, ein Ticket mittels gesetzlichem Zah-
lungsmittel zu erwerben.

Der diskriminierungsfreie Zugang zum 6ffentlichen Verkehr ist nicht nur ein verfassungsrechtli-
ches Gebot, sondern auch ein grundlegendes demokratisches Prinzip der gesellschaftlichen
Teilhabe.

Der OV erfiillt eine zentrale Funktion fiir die Mobilitat, Integration und Selbstbestimmung in einer
Demokratie. Eine Entwicklung, welche den Zugang faktisch von digitalen Geraten oder privaten
Bankprodukten abhangig macht, gefahrdet diese Teilhabe und widerspricht dem 6ffentlichen
Charakter des Verkehrssystems.

Die BLS ist ein staatlich beherrschtes Bahnunternehmen. lhre Bahnhofe, Perrons und Zugangs-
bereiche stehen iberwiegend auf 6ffentlichem Grund. Damit ist die BLS uneingeschrankt
grundrechtsgebunden. Es besteht eine staatliche Pflicht, sicherzustellen, dass an jedem Zu-
gangspunkt zum 6ffentlichen Verkehr eine barrierefreie, diskriminierungsfreie und zumutbare
Maglichkeit besteht, ein Ticket mit Bargeld zu kaufen (Art. 8, 35, 36 BV; Art. 2 WZG).

Diese verfassungsrechtlichen Mindeststandards werden heute nicht mehr erfiillt. Die bundes-
rechtlich zulassige Nutzung gesetzlicher Zahlungsmittel wird faktisch unterbunden, und der
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Zugang zur staatlichen Grundversorgungsleistung ,6ffentlicher Verkehr” wird fiir eine Vielzahl
von Personen unverhéltnismassig erschwert oder verunmaoglicht.

2. Beschwerdelegitimation

Der Verein «schweiz-macher» setzt sich fiir den Schutz des Bargelds, die Sicherung staatlicher
Grundversorgungsleistungen sowie die Wahrung zentraler Freiheits- und Teilhaberechte ein. Er
engagiert sich insbesondere dort, wo die Nutzung gesetzlicher Zahlungsmittel faktisch einge-
schrankt oder verunmdglicht wird und dadurch verfassungsmassige Rechte verletzt werden.

Ich, Richard Koller, handle in dieser Sache als:

o Delegierter des Vereins, der die Interessen zahlreicher Mitglieder und Unterstiitzer ver-
tritt,

o direkt betroffener Biirger, der durch die Abschaffung der Bargeldzahlung in der eigenen
Mobilitatsfreiheit beeintrachtigt wird,

o Vertreter einer Vielzahl von Personen, die durch die bargeldlose Ausgestaltung der Ti-
cketinfrastruktur der BLS diskriminiert oder faktisch vom 6ffentlichen Verkehr ausge-
schlossen werden.

Beim offentlichen Verkehr handelt es sich gemass Art. 87 BV um eine staatliche Grundversor-
gungsleistung, welche fiir die Teilnahme am gesellschaftlichen, beruflichen und wirtschaftli-
chen Leben essenziell ist. Der diskriminierungsfreie Zugang zu dieser Grundversorgung liegt da-
her sowohl im unmittelbaren personlichen Interesse des Beschwerdefiihrers als auch im iiber-
wiegenden offentlichen Interesse.

Diese Voraussetzungen begriinden die Beschwerdelegitimation eindeutig.

3. Spezifische Besonderheiten der BLS

Die BLS weist im Vergleich zu reinen Bus- oder Tramunternehmen mehrere besondere Eigen-
schaften auf, welche die staatliche Verantwortung, die Grundrechtsbindung sowie die verfas-
sungsrechtliche Tragweite ihrer Bargeldpolitik zusatzlich verstarken.

3.1. Staatliche Beherrschung und Eigentumsstruktur

Die BLS AG befindet sich zu rund 55 % im Eigentum des Kantons Bern sowie zu weiteren bedeu-
tenden Anteilen im Besitz anderer 6ffentlich-rechtlicher Institutionen. Sie ist damit faktisch ein
staatliches Unternehmen, das eine bundesrechtlich geregelte Grundversorgungsleistung erfillt
und vollstandig an die Grundrechte gebunden ist (Art. 35 BV).
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Als Mehrheitsaktionar tragt der Kanton Bern eine besonders ausgepragte Aufsichts-, Gewahr-
leistungs- und Schutzpflicht. Er muss sicherstellen, dass die BLS den verfassungsrechtlichen

Mindestanforderungen an diskriminierungsfreie, barrierefreie und gesetzeskonforme Ticketzu-
gange jederzeit entspricht.

3.2. Fehlen einer Ticketkaufmoglichkeit im Zug

Im Gegensatz zu vielen Busbetrieben bietet die BLS im Fahrzeug keinerlei Moglichkeit, ein Ti-
cket zu erwerben.

Damit besteht fiir Reisende kein Ausweichkanal:
e Ist an einem Bahnhof oder an einer Haltestelle kein Bargeldautomat mehr vorhanden,
o oder akzeptiert der vorhandene Automat lediglich Karten,
dann ist der Ticketkauf objektiv unmaglich, obwohl der Reisende alles Zumutbare unternimmt.

Dies fiihrt zu Situationen, in denen Biirgerinnen und Biirger zwingend in die Bussenpflicht ge-
drangt werden, obwohl sie rechtlich korrekt handeln wollen. Ein solches System widerspricht
grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien (Art. 5, Art. 9 und Art. 36 BV).

3.3. Kantonsiibergreifende Tatigkeit der BLS

Die BLS betreibt Linien in mehreren Kantonen, darunter Bern, Luzern, Solothurn, Basel-Land und
das Wallis. Dadurch entstehen kantonsiibergreifende Diskriminierungslagen und Ungleichbe-
handlungen, wenn Bargeldmadglichkeiten reduziert oder abgeschafft werden.

Ungeachtet dessen bleibt der Kanton Bern aufgrund seiner Mehrheitseigentiimerschaft der pri-
mare staatliche Garant dafiir, dass die BLS liberall verfassungskonforme, diskriminierungsfreie
Ticketzugange bereitstellt — auch in jenen Kantonen, in denen die BLS operativ tatig ist, jedoch

ohne direkte Eigentimerverantwortung.

Der Staat tragt insbesondere gegentiber vulnerablen Bevolkerungsgruppen eine erhohte Verant-
wortung. Dazu gehoren altere Menschen, Personen in prekaren Situationen, Menschen mit Be-
hinderung, Jugendliche sowie Personen ohne Zugang zu digitalen Zahlsystemen.

Als Trager einer 6ffentlichen Aufgabe darf der Staat keine Strukturen schaffen — oder zulassen
-, welche gerade jene Personen ausschliessen, die den Schutz des Gemeinwesens am starks-
ten bendtigen.

Diese Verantwortung ergibt sich aus:
o der bundesrechtlichen Grundversorgungsaufgabe (Art. 82 BV),
o der Grundrechtsbindung 6ffentlich beherrschter Unternehmen (Art. 35 BV),

« und der kantonalen Aufsichtsfunktion.
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3.4. Offentliche Ankiindigung der vollstindigen ,bargeldlosen Zukunft"

Die BLS hat 6ffentlich kommuniziert, dass sie langfristig vollstandig bargeldlose Verkaufsstel-
len einfiihren mochte.

Eine solche strategische Ausrichtung stellt einen grundrechtsrelevanten Systementscheid dar:
 Sie schafft nicht bloss technische Anderungen,

o sondern einen institutionalisierten Ausschluss all jener Personen, die auf Bargeld ange-
wiesen sind.

Damit liegt nicht nur eine bereits laufende, sondern auch eine praventive Verfassungsverlet-
zung vor, die behordlich zu unterbinden ist, bevor vollendete Tatsachen geschaffen werden.

Die Behorden diirfen keinen Zustand zulassen, der absehbar dazu fiihrt, dass ein staatliches Un-
ternehmen ein gesetzliches Zahlungsmittel (Art. 2 WZG) praktisch vollstdndig ausschliesst.

Die einzelnen Massnahmen der BLS — vom Abbau barfahiger Automaten bis zur Verlagerung
aller Vertriebskanale auf digitale Systeme — sind nicht zufallig oder technisch bedingt, sondern
Bestandteil einer erkennbar strategischen Ausrichtung.

Damit schafft die BLS vorsatzlich eine Infrastruktur, welche bestimmte Bevolkerungsgruppen
systematisch benachteiligt und faktisch ausschliesst.

Dies stellt nicht nur eine Diskriminierung, sondern eine bewusst herbeigefiihrte strukturelle
Grundrechtsverletzung dar.

4. Rechtliche Begriindung

Die folgenden Ausfiihrungen zeigen auf, dass die von der BLS eingeleiteten und geplanten Mas-
snahmen zur Abschaffung der Bargeldzahlung in mehrfacher Hinsicht gegen die Bundesverfas-
sung, gegen Bundesrecht sowie gegen grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien verstossen. Die
Verstosse sind systematischer Natur und betreffen sowohl den Zugang zur Grundversorgung
als auch die Gleichbehandlung, den Schutz besonders vulnerabler Gruppen und die Wahrung ge-
setzlicher Zahlungsmittel.

4.1 Verletzung von Art. 8 Abs. 2 BV - Diskriminierungsverbot

Die Bargeldabschaffung der BLS verletzt sowohl Art. 8 Abs. 1 BV (Rechtsgleichheit) als auch
Art. 8 Abs. 2 BV (Diskriminierungsverbot).

Art. 8 Abs. 1 BV verlangt eine gleiche Behandlung aller Personen in vergleichbaren Situationen.
Diese Gleichheit ist bereits dann verletzt, wenn staatliche Strukturen einer bestimmten Perso-
nengruppe den Zugang zu einer Grundversorgungsleistung faktisch erschweren oder verunmog-
lichen.

Formelle Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmassiger Rechte durch die fakti-sche | Seite 5/14
Abschaffung der Bargeldzahlung und des Ticketkaufs im Fahrzeug bei der BLS- Richard
Koller, 21.11.2025



Die Massnahmen der BLS fiihren nicht nur zu einer mittelbaren Diskriminierung, sondern stellen
einen faktischen Grundrechtseingriff dar.

Ein solcher Eingriff liegt vor, wenn staatliche Strukturen eine Grundrechtsausiibung nicht formal
verbieten, sie aber praktisch verunmoglichen oder unzumutbar erschweren. Genau dies trifft
auf die Bargeldabschaffung der BLS zu.

Die faktische Abschaffung der Bargeldzahlung durch die BLS fiihrt zu einer mittelbaren Diskri-
minierung mehrerer Bevolkerungsgruppen. Besonders betroffen sind:

o altere Menschen ohne Smartphone oder digitale Zahlungsmittel,

e Menschen mit Behinderungen (kognitive, motorische, psychische Einschrankungen),
« armutsbetroffene Personen ohne Bankkonto oder Kreditkarte,

e Jugendliche und Kinder ohne digitale Zahlungsfahigkeit,

e Personen mit Schulden- oder Betreibungsproblemen, denen keine Karten ausgestellt
werden,

e Personen, die aus Sicherheits- oder Datenschutzgriinden Bargeld verwenden,

e Touristinnen und Touristen, deren Karten in der Schweiz nicht akzeptiert werden.
Fur diese Gruppen ist Bargeld kein optionales, sondern ein notwendiges Zahlungsmittel.
Durch die Bargeldabschaffung werden sie:

e benachteiligt,

o teilweise ausgeschlossen,

« und faktisch vom Zugang zur staatlichen Grundversorgungsleistung OV abgeschnitten.

Art. 8 Abs. 2 BV verbietet ausdriicklich jede Benachteiligung aufgrund sozialer, personlicher
oder gesundheitlicher Merkmale. Da die BLS staatlich beherrscht wird, ist sie vollstandig grund-
rechtsgebunden (Art. 35 BV).

Die Bargeldabschaffung ist daher verfassungswidrig.

4.2. Verletzung von Art. 27 BV - Wirtschaftsfreiheit

Eine ausschliesslich digitale oder kartenbasierte Ticketinfrastruktur zwingt Biirgerinnen und Biir-
ger sowie Unternehmen in ein bestimmtes Zahlungsregime, das auf privaten Banken und tech-
nischen Dienstleistungen beruht.

Damit greift die BLS:
o ohne gesetzliche Grundlage

« in die Wahlfreiheit wirtschaftlichen Handelns ein.
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Wirtschaftsfreiheit umfasst auch die Entscheidungsfreiheit (iber Zahlsysteme, sofern diese ge-
setzlich zulassig sind. Bargeld ist ein solches rechtlich geschiitztes Zahlungsmittel.

Ein Eingriff ohne formelle Grundlage ist unzuléssig (Art. 36 BV).

4.3. Verletzung von Art. 36 BV - Fehlen einer gesetzlichen Grundlage, Unverhaltnismassigkeit
Die von der BLS eingeleiteten Massnahmen erfiillen keines der Kriterien von Art. 36 BV:
a. a) Keine gesetzliche Grundlage

Weder Bundes- noch kantonales Recht geben staatlichen Unternehmen oder Verkehrsverbiinden
die Kompetenz, gesetzliche Zahlungsmittel auszuschliessen.

b. b) Kein iiberwiegendes offentliches Interesse
Die behaupteten Griinde (Effizienz, Vandalismus, Kosteneinsparung) sind:
e nicht belegt,
o nicht gewichtet,
e und nicht geeignet, einen Grundrechtseingriff zu tragen.
c. c) Unverhaltnismassigkeit
Mildere Mittel bestehen problemlos:
e kombinierte Bargeld-/Kartenzahlung,
e gesicherte Automaten,
o kontrollierbare Infrastruktur,
o dezentrale Ticketstellen,
e Vertrieb Giber Schalterpartner.

Die Bargeldabschaffung ist daher nicht erforderlich, nicht geeignet und nicht verhaltnismassig.

4.4. Verletzung von Art. 35 BV - Schutzpflicht des Staates

Der Staat ist verpflichtet, Grundrechte aktiv zu schiitzen.
Dies gilt insbesondere fiir Unternehmen, die staatliche Aufgaben erfiillen — wie die BLS.

Der Kanton Bern hat als Mehrheitseigentimer:
o die Gewahrleistungsverantwortung,
o die Aufsichtspflicht,
e und die Verantwortung zur Korrektur verfassungswidriger Entwicklungen.

Durch Untatigkeit verletzt der Kanton selbst Art. 35 BV.
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Unterlasst es der Kanton Bern, seine Aufsichtspflichten wahrzunehmen, so verletzt er selbst Art.
35 BV in Verbindung mit Art. 5 BV.

Ein staatliches Unterlassen, das verfassungswidrige Zustande fortbestehen lasst oder ihr Ent-
stehen ermdglicht, stellt eine fortgesetzte Verfassungsverletzung durch Unterlassung dar.

Der Kanton Bern ist daher verpflichtet, unverziiglich korrigierend einzugreifen und die verfas-
sungsmassige Verfligbarkeit gesetzlicher Zahlungsmittel in seinem Zustandigkeitsbereich si-
cherzustellen.

4.5. Verstoss gegen das Bundesgesetz iiber die Wahrung und die Zahlungsmittel (WZG)
Gemass Art. 2 WZG sind Schweizer Banknoten und Miinzen gesetzliches Zahlungsmittel.
Der Ausschluss eines gesetzlichen Zahlungsmittels ist nur zuldssig, wenn:

o eine explizite gesetzliche Grundlage besteht (nicht vorhanden),

e zwingende Griinde vorliegen (nicht ersichtlich).

Ein staatlich beherrschtes Unternehmen verfiigt nicht tiber die Befugnis, gesetzliche Zahlungs-
mittel autonom auszuschliessen.

Die Bargeldabschaffung verstosst daher gegen Bundesrecht.

Bargeld ist zudem ein zentraler Bestandteil der wirtschaftlichen Infrastruktur der Schweiz. Es
sichert Transaktionen unabhéangig von technischen Systemen, ermdglicht Teilhabe ohne Zu-
gangshiirden und dient als stabiler Werttrager in Krisensituationen.

Ein staatliches Unternehmen, das Bargeld faktisch verdrangt, greift damit nicht nur in ein gesetz-
liches Zahlungsmittel ein, sondern auch in ein bewahrtes, volkswirtschaftlich relevantes Versor-
gungssystem.

4.6. Unzuladssige Bestrafung trotz fehlender Moglichkeit zum Ticketkauf
Mehrfach belegen Biirgerberichte, dass Reisende gebiisst wurden, obwohl:
o kein Bargeldautomat vorhanden war,
o der Automat kaputt war,
e nur digitale Kanale existierten,
o der Ticketkauf objektiv unmdglich war.
Dies verletzt elementare rechtsstaatliche Grundsatze:
e Art. 5 BV (Willkiirverbot)
e Art. 9 BV (Vertrauensschutz)
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e Art. 36 BV (Verhiltnismassigkeit)
e Art. 1 StGB (nulla poena sine lege)

Keine Person darf bestraft werden, wenn der Staat selbst die Erfiillung der Pflicht verhindert.

4.7. Notwendigkeit einer numerisch gleichwertigen Bargeldinfrastruktur

Eine ,irgendwo” vorhandene Bargeldstelle genigt nicht.
Besonders an mehrgleisigen Bahnhofen fiihrt das zu:

e unzumutbaren Wegen,

e verpassten Zigen,

o struktureller Benachteiligung,

e Ausschluss vulnerabler Gruppen.
Verfassungsrechtlich erforderlich ist:

o numerische Gleichwertigkeit:
pro digitalem Automaten MUSS es ein barfahiges Pendant geben,

o raumliche Gleichwertigkeit:
pro Perron mindestens eine barfahige Verkaufsstelle.

Diese Pflicht folgt direkt aus:
e Art. 8Abs.2BV

o Art.35BV
e Art.36 BV
o Art. 2WZG

Digitalisierung darf den Zugang zu staatlichen Leistungen nicht erschweren oder selektiv ma-
chen. Wo digitale Lésungen eingesetzt werden, miissen sie mit analogen, diskriminierungsfreien
Alternativen gleichwertig erganzt werden, damit niemand aus technischen oder finanziellen
Griinden vom o6ffentlichen Verkehr ausgeschlossen wird.

Bundesgerichtliche Rechtsprechung zur effektiven Nutzbarkeit
Das Bundesgericht verlangt (BGE 140 12; BGE 146 111):
o staatliche Leistungen miissen praktisch und effektiv nutzbar sein,
e nicht nur theoretisch existieren,
e organisatorische Hiirden kénnen eine Grundrechtsverletzung darstellen,

e es gilt der Grundsatz der faktischen Gleichbehandlung.
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Eine diskriminierende oder faktisch unzumutbare Ticketinfrastruktur verstosst klar gegen diese
Grundsatze.

Das Bundesgericht verlangt bei staatlichen Leistungen eine Zwei-Stufen-Priifung der Rechts-
gleichheit:

1. Normative Gleichheit — die Regeln miissen fiir alle gleich gelten,
2. Faktische Gleichheit — die Regeln miissen fiir alle gleich nutzbar sein.

Wahrend die BLS formal dieselben Regelungen fiir alle anwendet, fehlt es klar an der faktischen
Gleichheit, da bestimmte Personen die Ticketinfrastruktur objektiv nicht nutzen konnen.

Im Entscheid BGE 135 | 119 hat das Bundesgericht ausdriicklich festgehalten, dass im Bereich
des offentlichen Verkehrs die Gleichbehandlung nicht nur rechtlich, sondern auch praktisch ge-
wabhrleistet sein muss.

Eine Infrastruktur, die bestimmte Nutzergruppen strukturell benachteiligt oder ausschliesst, ver-
letzt das Rechtsgleichheitsgebot.

5. Antrag

Um die verfassungsmassig garantierten Rechte der Bevolkerung sicherzustellen und verfas-
sungswidrige Entwicklungen zu verhindern, stelle ich folgende verbindliche Antrage an die zu-
standigen Behorden:

5.1 Feststellung der Verfassungswidrigkeit

Es sei festzustellen, dass die durch die BLS eingeleitete und bereits umgesetzte faktische Bar-
geldabschaffung

e insbesondere der Abbau barfahiger Billettautomaten,
o die Einflihrung ausschliesslich bargeldloser Geréte,
e das Fehlen einer Ticketkaufmdglichkeit im Zug,

e sowie die strategische Ausrichtung auf eine vollstandig digitale Ticketinfrastruktur
verfassungswidrig ist und gegen Bundesrecht verstosst.

5.2 Wiederherstellung verfassungskonformer Zustande

Die BLS sei anzuweisen, an allen Bahnhofen und Haltestellen sowie tberall dort, wo digitale Ti-
cketkaufmaoglichkeiten bestehen (Apps, Kartenautomaten, Online-Kanéle), eine gleichwertige,
einfach zugangliche und barrierefreie bargeldbasierte Ticketkaufmdglichkeit bereitzustellen.

Die BLS sei weiter zu verpflichten, an mehrgleisigen oder komplexen Bahnhofen fiir jeden Perron
mindestens eine barzahlungsfahige Ticketkaufstelle zu installieren, sodass keine strukturelle
oder faktische Benachteiligung bestimmter Nutzergruppen entsteht.
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5.3 Numerische und raumliche Gleichwertigkeit

Es sei der BLS ausdriicklich zu verbieten, digitale oder kartengestiitzte Verkaufskanale auszu-
bauen oder zusatzliche bargeldlose Automaten zu installieren, solange keine numerisch gleich-
wertige und raumlich gleichwertige Bargeldinfrastruktur sichergestellt ist.

5.4 Stopp der volligen Bargeldabschaffung
Die angekindigte vollstandige Bargeldabschaffung sei umgehend zu stoppen, bis:
o eine formelle gesetzliche Grundlage geschaffen wurde,

e eine umfassende und transparente Verhaltnismassigkeitspriifung nach Art. 36 BV er-
folgt ist,

o die Gleichwertigkeit der Zugangsmaoglichkeiten nachweislich gewabhrleistet ist,

o und die Grundrechtskonformitat durch unabhangige Stellen bestatigt wurde.

5.5 Akzeptanz gesetzlicher Zahlungsmittel

Die BLS sei zu verpflichten, an samtlichen Verkaufsstellen auf 6ffentlichem Grund gesetzliche
Zahlungsmittel (Bargeld) zu akzeptieren.

Der Ausschluss gesetzlicher Zahlungsmittel ist gemass Art. 2 WZG ohne formliche gesetzliche
Grundlage unzulassig.

5.6 Bussen- und Zuschlagsstopp

Es sei anzuordnen, dass Personen nicht geblisst oder mit Zuschlagen belastet werden diirfen,
wenn:

o der bargeldbasierte Ticketkauf objektiv unmaoglich war,

e ein barzahlungsfahiger Automat defekt war,

o nur digitale Kanale verfligbar waren,

o oder die numerische/ortliche Gleichwertigkeit der BLS-Infrastruktur nicht gegeben war.

Die rechtsstaatlichen Grundsétze ,nulla poena sine lege” (Art. 1 StGB) und der Verhaltnismas-
sigkeit (Art. 36 BV) verbieten Sanktionen bei fehlender Erfiillungsmaoglichkeit.

5.7 Aufsichtspflicht des Kantons Bern
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Der Kanton Bern sei an seine Aufsichtspflicht zu erinnern und zu verpflichten, dafiir zu sorgen,
dass die BLS:

o die verfassungsrechtliche Grundversorgungsaufgabe gemass Art. 87 BV erfiillt,
¢ keine diskriminierenden Strukturen schafft,

« allen Bevélkerungsgruppen fairen und gleichwertigen Zugang zum OV ermdglicht.

5.8 Berichtspflicht

Die BLS sei zu verpflichten, innert sechs Monaten einen vollstandigen Bericht vorzulegen, der
den Behorden offenlegt:

o den aktuellen Stand der Ticketinfrastruktur,
o den Abdeckungsgrad barfahiger Automaten pro Standort,
e die Massnahmen zur Gleichwertigkeit,

o die Umsetzungsplanung zur Wiederherstellung der Bargeldakzeptanz.

5.9 Systempriifung

Es sei eine systematische Uberpriifung sdmtlicher BLS-Bahnhofe und Haltestellen anzuordnen,
insbesondere hinsichtlich:

e Barrierefreiheit,
e Gleichwertigkeit von Bar- und Digitalzugang,
o technischer Zuganglichkeit fiir vulnerable Gruppen,

o Einhaltung verfassungsrechtlicher Vorgaben und des WZG.

6. Abschliessende juristische Begriindungsnote

Der Schutz der Grundrechte, der sozialen Teilhabe und der demokratischen Mobilitdt der Bevol-
kerung gehort zu den Kernaufgaben des Staates und seiner Unternehmen. Die Bargeldabschaf-
fung stellt nicht nur ein juristisches, sondern auch ein gesellschaftspolitisches Risiko dar. Die
Behorden sind deshalb verpflichtet, eine Entwicklung zu verhindern, welche den Zugang zum 6f-
fentlichen Verkehr von technischen oder finanziellen Voraussetzungen abhangig macht.

Die obenstehenden Antrage sind nicht nur sachlich gerechtfertigt, sondern zwingende Konse-
quenz der geltenden Bundesverfassung, der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der ge-
setzlichen Vorgaben Uber gesetzliche Zahlungsmittel.
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a. Grundrechtsbindung der BLS (Art. 35 BV)

Als staatlich beherrschtes Unternehmen ist die BLS vollstandig an die Grundrechte gebunden.
Ein staatliches Unternehmen darf keine Strukturen schaffen, die bestimmte Bevélkerungsgrup-
pen faktisch ausschliessen oder diskriminieren.

d. Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel (Art. 2 WZG)

Bargeld ist per Gesetz ein zuldssiges Zahlungsmittel.
Ein Ausschluss ist rechtswidrig, sofern keine formelle gesetzliche Grundlage besteht — eine sol-
che existiert nicht.

e. Diskriminierungsverbot (Art. 8 Abs. 2 BV)

Der Ausschluss von Bargeld trifft besonders vulnerable Bevolkerungsgruppen.
Die Bargeldabschaffung stellt eine mittelbare Diskriminierung und eine Verletzung des Gleichbe-
handlungsgebotes dar.

f. Verhaltnismassigkeitsprinzip (Art. 36 BV)
Die BLS kann nicht nachweisen, dass ihre Massnahmen:
e eine gesetzliche Grundlage haben,
e einem Uberwiegenden offentlichen Interesse dienen,
e oder verhaltnismassig sind.
Damit fallt die gesamte Massnahmenkette juristisch in sich zusammen.
g. Aufsichtspflicht des Kantons Bern (Art. 5 BV)

Als Mehrheitsaktionar tragt der Kanton Bern die Verantwortung, verfassungswidrige Zustande
nicht nur zu verhindern, sondern aktiv zu korrigieren.

h. Bundesgerichtliche Rechtsprechung

Das Bundesgericht verlangt seit Jahren:
o praktische und effektive Nutzbarkeit staatlicher Leistungen,
¢ keine faktischen Ausschliisse,
+ keine strukturellen Barrieren,

¢ keine Pflicht zur Nutzung digitaler oder technischer Systeme,
wenn es staatliche Leistungen betrifft.

Die Praxis der BLS widerspricht diesen Prinzipien in zentraler Weise.
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Schlussfolgerung

Die Bargeldabschaffung der BLS ist verfassungswidrig, rechtswidrig, diskriminierend und
rechtsstaatlich unhaltbar.
Die beantragten Massnahmen sind daher zwingend, angemessen und rechtlich geboten.

B 2 11.2025

Richard Koller
Verein «schweiz-macher»

I

I
richard.koller@schweiz-macher.ch
R. +4179 676 08 98

Formelle Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmassiger Rechte durch die fakti-sche | Seite 14/14
Abschaffung der Bargeldzahlung und des Ticketkaufs im Fahrzeug bei der BLS- Richard
Koller, 21.11.2025



	Formelle Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte durch die faktische Abschaffung der Bargeldzahlung und des Ticketkaufs im Fahrzeug bei der BLS
	Formelle Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte durch die faktische Abschaffung der Bargeldzahlung und des Ticketkaufs im Fahrzeug bei der BLS
	1. Gegenstand der Beschwerde
	2. Beschwerdelegitimation
	3. Spezifische Besonderheiten der BLS
	4. Rechtliche Begründung
	a. Grundrechtsbindung der BLS (Art. 35 BV)
	Schlussfolgerung



